
Getränke Hahn AG Langfeldstrasse 58 8500 Frauenfeld 

 
 

Allgemeine Vertragsbedingungen für Hauslieferungen 
 
Preise: 

Als Preisbasis gilt die aktuell gültige Preisliste.  
 

Mehrwertsteuer: 

• 2,6% auf alkoholfreie Getränke 

• 8,1% auf alkoholhaltige Getränke, Mieten und Dienstleistungen 
 

Kleinbestellungen/Lieferbeiträge für Private: 
 

Stadtrayon Frauenfeld: 

• Warenwert unter Fr. 100.00 Lieferbeitrag Fr. 5.00 

• Warenwert unter Fr. 75.00 Lieferbeitrag Fr. 10.00 

• Warenwert unter Fr. 50.00 Lieferbeitrag Fr. 15.00 
 

Erweiterter Lieferrayon (umliegende Gemeinden im Lieferrayon): 

• Warenwert mind. Fr. 200.00 Lieferbeitrag Fr. 25.00 
 

Für Bestellungen im erweiterten Lieferrayon erlaubt uns nur ein Auftrag ab einem bestimmten Umfang eine 

kostendeckende Abwicklung. Hierfür gilt grundsätzlich ein Mindestbestellwert von Fr. 200.00 (ohne Depot). 
 

Bei Abholung wird kein Lieferbeitrag verrechnet 
 

Einzelne Flaschen:  
Pro assortierte Harasse verrechnen wir CHF 2.- (gilt nicht für Spirituosen und Weine). Bei Kartons 

(Mineralwasser/Bier) und 6-Packs können wir nur ganze Einheiten liefern (gilt nicht für Weine und Spirituosen). 
 

Artikel "auf Anfrage" 

Diese Produkte sind bei uns nicht an Lager. Je nach Produzent bzw. Lieferant kann die Beschaffung fünf bis fünfzehn 
Arbeitstage dauern. In der Regel können nur ganze Kartons/Harassen bestellt werden. Einzelflaschen bei Spirituosen 

und hochwertigen Weinen sind in der Regel möglich. Preis- und Jahrgangsänderungen sind möglich. Gerne 
informieren wir Sie in diesen Fällen im Voraus. Eine Rückgabe dieser Artikel ist nicht möglich. 

 
Lieferung: 

• Montag bis Freitag 07.15 bis 11.30 Uhr / 13.15 bis 16.00 Uhr  

• Lieferungen im Stadtrayon innert 2 Tagen, ausserhalb Frauenfeld gemäss Tourenplan 

• Für Lieferungen ausserhalb der offiziellen Lieferzeiten: Logistikzuschlag Fr. 50.00 

 
Zahlungskonditionen: 

• Netto 30 Tage ab Rechnungsdatum 

• Wir behalten uns vor, gegen Vorauskasse oder Barzahlung zu liefern  

 
Eigentumsvorbehalt: 

Die gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum 
 

 
Gültig ab 01.01.2024 

 


